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Investitionsschiedsverfah-
ren bei CETA und TTIP

Die Diskussionen um die Freihandels­
abkommen zwischen der Europäischen 
Union und Kanada (CETA) bzw. den 
USA (TTIP) sind noch nicht zu Ende. 
In einer beispiellosen Kampagne un­
terschiedlichster Akteure haben sich 
Tausende von Menschen vor allem aus 
Deutschland und Österreich in die 
Verhandlungen der Europäischen 
Union eingebracht, unterstützt von 
zahlreichen Medien. Dabei ging und 
geht es um höchst komplexe Fragen 
des Finanzwesens, des Patentschutzes, 
des Normenwesens, um Lebensmittel, 
Klimaschutz, Fracking, Handel, Ar­
beitsschutz, Kultur, Kommunen, Ab­
hängigkeit von Großkonzernen ins- 
besondere aus den USA, usw., The­
men, die jahrelang von Experten ohne 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit 
verhandelt wurden. Die Vielfalt der 
Themen bringt es mit sich, dass die 
wenigsten Akteure alle Gegenargu­
mente in gleichem Maße teilen, viel­
mehr liegt jedem ein anderes Thema 
besonders am Herzen. Um dennoch 
möglichst viele Stimmen gegen die 
geplanten Abkommen zu aktivieren, 
wurden kampagnenfähige Schlag­
worte wie »Chlorhühnchen«, »Stopp 
TTIP« oder »TTIP unfairhandelbar« 
genutzt und scheinbar leicht verständ­
liche Themen in den Vordergrund 
gerückt. Dazu gehörte die Tatsache, 
dass die Verhandlungen geführt wur­
den, ohne die nationalen Parlamente 
und die Zivilgesellschaft einzubezie­

hen. Fehlende Transparenz wurde der 
Europäischen Union auch dann noch 
vorgeworfen, als diese schon längst zu 
einer weitgefassten Beteiligung über­
gegangen war. 

Das zweite Stichwort war der Inves­
torenschutz. Er räumt Investoren mit 
Sitz in dem Gebiet des einen Partner­
staates die Möglichkeit ein, vor einem 
international besetzten Investitions­
schiedsgericht direkt gegen den an­
deren Partnerstaat zu klagen, wenn 
dieser ihn in seinen durch das Abkom­
men zugesicherten Rechten verletzt. 
Der Kläger muss nicht das zusätzliche 
Risiko eingehen, sein Recht mit Hilfe 
der Instanzen desjenigen Staates 
erstreiten zu müssen, den er auf Scha­
denersatz verklagt.

Diese Kampagne wurde besonders 
emotional geführt. Es wurde im Fern­
sehen, unterlegt mit bedrohlichen 
Klängen, nachgestellt, wie in Hinter­
zimmern Schiedsgerichte tagen, zu­
sammengesetzt nicht aus staatlichen 
Richtern, sondern aus Rechtsanwäl­
ten, die sich überwiegend aus ameri­
kanischen Großkanzleien rekrutieren, 
die nicht unabhängig sind, weil sie in 
anderen Verfahren auch als Parteien­
vertreter auftreten, die nach Kriterien 
entscheiden, die nicht von nationalen 
Parlamenten vorgegeben sind und so 
eine Parallel-Justiz schaffen, die es 
zulassen, dass Staaten auf Schadener­
satz in Anspruch genommen werden, 
wenn diese politischen Entscheidun­
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gen zugunsten der Allgemeinheit, 
aber zu Lasten des Investors treffen. 
Die Wortwahl schürte Angst. Die Rede 
war von »privaten Schiedsgerichten«, 
obwohl es sich um Völkerrecht han­
delt, und von »Tribunalen« in bewusst 
ungefilterter Übernahme des engli­
schen Terminus, der in Deutschland 
negativ konnotiert ist. Obwohl die 
wenigen zu erwartenden Schiedsver­
fahren nur von untergeordneter Be­
deutung sind, verglichen mit den Aus­
wirkungen der Handelsabkommen 
auf Wirtschaft, Arbeitswelt und Um­
welt, wurde die Schiedsgerichtsbarkeit 
zum Front-Thema gekürt. Dies ge­
schah nicht ohne politisches Kalkül, 
konnte man auf die Schiedsgerichts­
barkeit doch am ehesten verzichten, 
um die Handelsabkommen mit ihren 
umstrittenen Regelungen im Übrigen 
zu retten. 

UNCITRAL und Investitions-
schiedsgerichtsbarkeit 
(»ISDS« – Investor-State 
Dispute Settlement)

Bereits die am 05. 08. 2014 veröffent­
lichte konsolidierte Fassung des CETA-
Vertragsentwurfs sah die Anwendung 
der UNCITRAL Rules on Transpa­
rency in Treaty-based Investor-State 
Arbitration vor, die für Investitions­
schiedsverfahren eine Transparenz 
und Öffentlichkeitsbeteiligung in ei­
nem international bisher nie dagewe­
senen Ausmaß vorschreiben. Von den 
Kampagnenführern und den meisten 
Medien wurden entsprechende Hin­
weise ignoriert und weiterhin die 
unterhaltsame Geschichte von gehei­
men Schiedsgerichten transportiert. 
Auch die jetzt zur Unterzeichnung 
vorliegende Fassung des CETA-Vertra­

ges vom 05. 07. 2016 bezieht sich auf 
diese UNCITRAL-Transparenz-Regeln. 
Daran hat sich nichts geändert. Geän­
dert haben sich Auswahl der Schieds­
richter, deren Vergütung, die Einfüh­
rung einer Berufungsinstanz und die 
Präzisierung einzelner Vorschriften.

Jene, die – zu Recht – gegen die 
anfängliche Intransparenz der Ver­
tragsverhandlungen protestiert haben, 
müssen sich vorhalten lassen, dass sie 
selbst die Öffentlichkeit bewusst über 
die Anwendung der UNCITRAL-
Transparenz-Regeln im Unklaren ge­
lassen haben.

Seit dem 01. 04. 2014 gelten für alle 
neuen internationalen Investitionsver­
träge, die zwischen zwei der z. Zt. 194 
Mitgliedsstaaten der UNCITRAL (Uni­
ted Nations Commission on Inter­
national Trade Law) geschlossen wer­
den, die »Rules on Transparency in 
Treaty-based Investor-State Arbitra­
tion«. (Resolution 68/109 vom 
16. 12. 2013). Seitdem wurden 18 sol­
cher bilateraler Verträge oder Freihan­
delsverträge geschlossen (www.uncit 
ral.org/uncitral/en/uncitral_texts/
arbitration/2014Transparency_Rules_
status.html). 

Investoren gegen Deutschland, aber 53 
von deutschen Investoren gegen aus­
ländische Staaten (http://investment 
policyhub.unctad.org/ISDS), was viel­
leicht auch etwas über die Schutzbe­
dürftigkeit der deutschen Wirtschaft 
aussagt.

Wie sehen UNCITRAL-
Transparenzregeln aus?

Nach Einleitung eines Schiedsverfah­
rens hat das Sekretariat der ICSID 
(International Centre for Settlement of 
Investment Disputes, eine Tochter der 
Weltbank, die internationale Schieds­
verfahren administriert) den Namen 
der Streitparteien, den ökonomischen 
Sektor, um den es geht, und den Ver­
trag, unter dem die Forderung erho­
ben wird, öffentlich bekanntzuma­
chen (Art. 2). 

Sodann (Art. 3) werden der Öffent­
lichkeit u. a. die Klageschrift, die Klage­
erwiderung und alle weiteren schrift­
lichen Stellungnahmen der Parteien, 
eine Liste der als Anlagen vorgelegten 
Dokumente und der Sachverständi­
gengutachten, nicht jedoch die Anla­

Von den Kampagnenführern und den Medien 
wurde weiterhin die unterhaltsame Geschichte 
von geheimen Schiedsgerichten transportiert.  «

Die UN-Vollversammlung hat am 
10. 12. 2014 die Regeln durch Verab­
schiedung der United Nations Con­
vention on Transparency in Treaty-
base Investor-State Arbitration betont 
(»Mauritius-Konvention«, A/RES/69/ 
116) und allen UN-Staaten die Möglich­
keit gegeben, die Konvention zu unter­
zeichnen und zu ratifizieren.

Per 13. 10. 2016 waren 257 anhän­
gige Investor-State-Schiedsverfahren 
bekannt, davon drei Verfahren von 

gen selbst zur Verfügung gestellt. Auf 
Verlangen werden auch die Sachver­
ständigengutachten und schriftliche 
Zeugenaussagen zur Verfügung ge­
stellt, ggf. in einer redaktionell bear­
beiteten Form. Die Kosten der Bereit­
stellung trägt derjenige, der sie bean­
tragt (Art. 3 Abs. 5).
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Das Schiedsgericht kann (Art. 4) 
nach Konsultation mit den Streitpar­
teien auch Dritten erlauben, sich 
durch schriftliche Stellungnahmen an 
dem Verfahren zu beteiligen (»Amicus 
Curiae«). Diese müssen dann exakte 
Angaben zu ihrer Stellung und Ver­
bindung mit dem Streitgegenstand 
und den Parteien machen. Das Ge­
richt  hat zu würdigen, ob der Dritte 
ein  bedeutendes Interesse an dem 
Schiedsverfahren hat und inwieweit 
das Einbringen einer anderen Pers­
pektive dem Verfahren nützlich sein 
kann. Ggf. kann das Gericht den Drit­
ten auch zu weiteren Einlassungen 
einladen (Art. 5).

Mündliche Verhandlungen (»Hea­
rings«) sind grundsätzlich öffentlich 
(Art. 6). Das Schiedsgericht muss ge­
eignete logistische Vorkehrungen tref­
fen, um der Öffentlichkeit Zugang zu 
ermöglichen, kann allerdings nach 
Konsultation mit den Parteien Ein­
schränkungen vornehmen, soweit 
dies logistisch nicht möglich ist.

Tatsächlich waren die Investitions-
Schiedsgerichte zusammen mit den 
Streitparteien bereits früher dazu 
übergegangen, die Öffentlichkeit in 
großem Umfang zu beteiligen. 
Schiedsrichter in Investitionsstreitig­
keiten berichten über öffentliche 
Verhandlungen mit zahlreichen Teil­
nehmern bei gleichzeitiger Video-
Übertragung und umfassender Doku­
mentation des Verfahrens im Internet. 
Die praktische Abwicklung der Inves­
titions-Schiedsverfahren kann eine 
erhebliche logistische Herausforde­
rung bedeuten, die überwiegend von 
dem ICSID-Sekretariat gemeistert 
wird. Für die Schiedsrichter bedeutet 
die Einbeziehung Dritter in das Ver­
fahren eine Ausdehnung und Vertie­
fung des Streitstoffs. Auch die Interes­
sen Dritter müssen bei der Abwägung 
mitberücksichtigt werden.

Einschränkungen der Öffentlichkeit 
durch das Schiedsgericht nur in 
besonderen Fällen

Diese Transparenz kann einge­
schränkt werden (Art. 7), wenn es sich 
um vertrauliche oder geschützte Infor­
mationen handelt, wie Geschäftsge­
heimnisse (2a), vertraglich geschützte 
Informationen (2b), Informationen, 
die nach den Gesetzen des am Streit 
beteiligten Staates nicht veröffentlicht 
werden dürfen (2c), Informationen, 
deren Veröffentlichung die Vollstre­
ckung vereiteln würden (2d). Entschei­
det das Gericht, dass ein Dokument, 
das eine Streitpartei von sich aus vor­
gelegt hat, veröffentlicht werden darf, 
kann diese Partei dieses Dokument 
vorher wieder zurückziehen (4.) 

Durch diese Regeln wird der be­
teiligte Staat nicht verpflichtet, der 
Öffentlichkeit Informationen offenzu­
legen, von denen er meint, dass dies 
seinen essentiellen Sicherheitsinteres­
sen zuwiderliefe (5.).

Schließlich sollen Informationen 
dann nicht veröffentlicht werden, 
wenn dies die Integrität des Schieds­
verfahrens gem. Art. 7 gefährden 
würde (6.).

Eine Zurückbehaltung oder Verzö­
gerung der Veröffentlichung durch 
das Gericht ist möglich, wenn die Ver­
öffentlichung die Integrität des 
Schiedsverfahrens gefährden, die Be­
weiserhebung oder -führung behin­
dern oder zur Einschüchterung von 
Zeugen, den Rechtsanwälten der 
Beteiligten oder der Mitglieder des 
Schiedsgerichtes führen könnte (7.)

Vorteil der Transparenz in 
Schiedsverfahren 

Investitionsschiedsverfahren berühren 
häufig öffentliche Belange. Es geht um 
die Nutzung und den Verkauf von 
Bodenschätzen, Agrarflächen, Tech­

nologien, es geht um öffentliche Ein­
nahmen und Ausgaben, um Abhängig­
keiten und Ansehen, um Gestaltung 
von Politik. Es kann ein Bedürfnis 
danach bestehen, das Verhalten der 
Regierung zu kontrollieren und Er­
kenntnisse, die sich in dem Verfahren 
ergeben, politisch zu nutzen. Von ei­
nem Schiedsgericht herausgearbeitete 
Fakten und Rechtsansichten können 
für ähnlich gelagerte Fälle von Bedeu­
tung sein. Aktuelles Beispiel: Ein 
Schiedsgericht hat die Schiedsklage 
von Philip Morris gegen den Staat 
Uruguay abgewiesen. Der Tabak-Kon­
zern hatte wegen Verletzung seines 
Markenrechts durch staatlich ange­
ordnete Aufdrucke auf den Zigaret­
tenpackungen geklagt (Urteil vom 
08. 07. 2016, www.pcacases.com/web/
sendAttach/1711). In einem anderen 
Schiedsverfahren gegen Australien ist 
Philip Morris ebenfalls unterlegen, 
weil nach Auffassung des Schieds­
gerichts der Investor eine Tochter­
gesellschaft in Australien lediglich 
mit  dem Ziel erworben hatte, den 
Investorschutz zu erhalten (Urteil 
vom  16. 05. 2016, www.italaw.com/
sites/default/files/case-documents/
italaw7417.pdf). Die hier zugrunde 
liegende Frage: »Darf der Staat aus 
Gesundheitsgründen in die wirtschaft­
lichen Rechte des Unternehmens 
eingreifen?« ist von allgemeinem Inte­
resse, die Argumentation der Schieds­
gerichte, auch zum Verfahrensmiss­
brauch, ist auch für andere Verfahren 
von Bedeutung. 

Durch den hohen Grad der Ver­
öffentlichungen können sich Bürger, 
Politiker, Mitbewerber von den Argu­
menten selbst ein Bild machen. Über 
die Amicus-Curiae-Regelung können 
sie unter den dort geregelten Vor­
aussetzungen ihr Wissen in den 
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Erkenntnisprozess einbringen. Auch 
Vergleiche – ca. 25 % der Investitions­
schiedsverfahren werden auf diese 
Weise beendet (http://investmentpoli 
cyhub.unctad.org/ISDS) – sind trans­
parent, denn die Prozessakten sind 
weitgehend öffentlich zugänglich, so 
dass die Argumente und Prozessrisi­
ken auch von Dritten nachvollzogen 
werden können. Schiedsgericht und 
Parteien werden dafür sorgen, dass ein 
getroffener Vergleich von den Verant­
wortlichen und deren Kontrolleuren 
sowie von der Öffentlichkeit nachvoll­
zogen werden kann.

Damit stellen die UNCITRAL-
Transparenz-Regeln eine Öffentlich­
keit her, die weit über die Regeln der 
deutschen Zivilprozessordnung und 
Verwaltungsgerichtsordnung hinaus­
gehen. Dort ist die öffentliche Kont­
rolle auf die Teilnahme an öffentlichen 
Sitzungen (§ 169 GVG) und auf die 
Recherche und Kommentierung durch 
die Medien begrenzt. Eine Beteiligung 
Dritter findet im Zivilprozess nur im 
Wege der Streitverkündung (§ 72 ZPO) 
oder der Nebenintervention (§ 66 
ZPO) statt. Im Verwaltungsprozess 
kann das Gericht, von Amts wegen 
oder auf Antrag anderer, deren recht­
liche Interessen durch die Entschei­
dung berührt werden, beiladen (§ 65 
VwGO).

Mehr Transparenz als nach den 
Transparenzregeln vorgesehen wäre 
nicht sinnvoll. Es wäre z. B. dem Ziel 
nicht dienlich zu verlangen, dass über 
die Beratungen des Gerichts einseh­
bare Protokolle angefertigt werden. Es 
muss einen Bereich geben, in dem die­
jenigen, die zusammen an einer Ent­
scheidung arbeiten, offen miteinander 
sprechen und nicht jedes Wort auf die 
Goldwaage legen müssen.

Transparenz als demokrati-
sche Herausforderung

Die Forderung nach mehr Transpa­
renz in Schiedsverfahren entspricht 
einem allgemeinen Wunsch nach 
mehr Transparenz in Staat und Ge­
sellschaft. Zum einen ist dies die Folge 
der unbeschränkten Freiheit im Inter­
net, einschließlich Wikileaks, das neue 
Maßstäbe setzt im Umgang mit Infor­
mationen. 

Zum anderen verstärkt sich die 
Sorge, dass sich die Bürger nicht mehr 
für ihren Staat interessieren. Das Ge­
fühl, ohnehin nichts bewirken zu kön­
nen und einer politischen Kaste sowie 
einer globalisierten Wirtschaft ausge­
liefert zu sein, scheint groß zu sein. 

Dabei erhält der Strafprozess beson­
dere Aufmerksamkeit. Einerseits z. B. 
die Kritik an der Verständigung im 
Strafverfahren, § 257c StPO (»Deal«), 
andererseits die mediale Begleitung 
spektakulärer Fälle wie Zumwinkel, 
Kachelmann oder Höness (Bomma­
rius, 2016).

Hingegen wird das weitgehend 
schriftlich ablaufende Zivilverfahren 
als weniger spannend empfunden. Die 
Vernehmung von Zeugen und Sach­
verständigen zieht selten Zuschauer 
an. Das könnte sich ändern, würde 
man wie bei UNCITRAL die Schrift­
sätze während des Verfahrens veröf­
fentlichen: Dies könnte den Journalis­
ten, dem Rechtsanwalt in einem 
Parallelverfahren oder dem am Aus­

Die Transparenzregeln gehen weit über die 
der deutschen Zivilprozessordnung  

und Verwaltungsgerichtsordnung hinaus.  «
Dem versuchen Parlamente und 

Verwaltungen entgegenzuwirken, in­
dem sie die Bürger stärker in die Ent­
scheidungsprozesse einbeziehen. So 
hat sich die frühzeitige Bürgerbeteili­
gung bei Umwelt- und Infrastruktur­
vorhaben durchgesetzt; dort wirken 
mehr Bürger mit ihrem Knowhow an 
der Vorbereitung von wichtigen Ent­
scheidungen mit als früher. Die Ver­
waltung, von der Gemeinde bis zum 
Bund, ist dazu übergegangen, das In­
ternet als Informationsquelle zu nut­
zen, und erreicht mehr interessierte 
Bürger. Informationsfreiheitsgesetze 
in den meisten Bundesländern haben 
einen Paradigmenwechsel vollzogen: 
Der freie Zugang zu Verwaltungsdo­
kumenten ist die Regel, nicht mehr die 
Ausnahme (»Open-Government«). 

Diese Transparenz wird auch von 
der Justiz als dritter Gewalt im Staate 
erwartet. 

gang wirtschaftlich oder politisch 
besonders interessierten Bürger 
Erkenntnisse verschaffen und ihn 
motivieren, sich zur Sache zu äußern 
und zu engagieren. 

Die Schiedsgerichtsbarkeit ist Be­
standteil des Rechtssystems: die Inves­
titionsschiedsgerichtsbarkeit kraft 
völkerrechtlicher Verträge und die 
Handelsschiedsgerichtsbarkeit1 kraft 
Gesetzes (§§ 1025 ff. ZPO). Deshalb 
stellt sich die Forderung nach öffent­
licher Rechtfertigung im Prinzip auch 
für sie.

Dies gilt insbesondere, wenn sich 
der Staat auf die Ebene des Privat­
rechts begibt. Streiten sich z. B. ein 

1	 Der Begriff Handelsschiedsgerichtsbarkeit 
wird hier nur zur Abgrenzung von der Investi­
tionsschiedsgerichtsbarkeit verwendet. Das 
Verfahren nach § 1029 steht jedermann offen.
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öffentlicher Bauherr und ein ausfüh­
rendes Unternehmen über Mängel 
oder Vergütung, können die Parteien 
diesen Streit auch vor einem Schieds­
gericht austragen (§ 18 Abs. 3 VOB/B). 
Der öffentliche Auftraggeber ist nicht 
verpflichtet, vor ordentlichen Gerich­
ten zu prozessieren. Es können gute 
Gründe dafür sprechen, solche Ent­
scheidungen nicht den gemäß Ge­
richtsverteilungsplan zufällig zustän­
digen Richtern, sondern Juristen mit 
besonderer Fachkunde zu übertragen 
(Hammacher, 2015). 

Möchte man die umfassende öffent­
liche Kontrolle von juristischen Aus­

Transparenz versus Vertrau-
lichkeit in Mediation und 
Handelsschiedsgerichtsbar-
keit zwischen Privaten

Wenn Konfliktparteien vermeiden 
wollen, dass Informationen unge­
wünscht nach außen dringen, werden 
sie versuchen, ihren Streit durch Ver­
handlung, ggf. auch unter Hinzuzie­
hung eines Mediators zu lösen. Die 
Mediation ist kraft Definition ein ver­
trauliches Verfahren, § 1 MediationsG. 
Für die Handelsschiedsgerichtsbar- 
keit gilt ebenfalls Vertraulichkeit (z. B. 
§ 42 DIS Schiedsgerichtsordnung;  
Art. 22 Abs. 3; Art. 6 Anhang I ICC 
Rules).

Die Parteien werden nur bereit 
sein, Fakten offenzulegen, sich deut­
lich zu äußern und gemeinsam Lö­
sungsoptionen zu erarbeiten, wenn sie 
darauf vertrauen können, dass nichts 
an die Öffentlichkeit gelangt, was sie 
nicht selbst autorisiert haben. Die 
Öffentlichkeit und dritte Personen, die 
an dem Ausgang des Verfahrens ein 
Interesse haben könnten, sind grund­
sätzlich von dem Verfahren ausge­
schlossen, sofern die Streitparteien 
nichts anderes beschließen. So kön­
nen auch sensible Fragen behandelt 
werden, deren Veröffentlichung die 
wirtschaftlichen oder persönlichen In­
teressen einer oder beider Parteien 
beeinträchtigen könnten. 

Die Öffnung eines Verfahrens wan­
delt seinen Charakter grundlegend. 
Öffentliche Beobachtung und Publi­
kum verändern das Verhalten der 
Handelnden und die Art der Kommu­
nikation. Die Gefahr, dass die Han­
delnden »für die Tribüne« sprechen, 
ist beträchtlich. Interventionen des 
Mediators oder mediative Ansätze des 
Schiedsgerichts, um die Parteien in 
ihrem konstruktiven Lösungsprozess 
zu unterstützen, lassen sich unter die­
sen Rahmenbedingungen tendenziell 

schwieriger gestalten. Es sind flankie­
rende Maßnahmen erforderlich.

Der Mediator ist zur Verschwiegen­
heit verpflichtet (§ 4 MediationsG).2 
Für den Schiedsrichter folgt Ähnliches 
aus den zugrunde liegenden Schieds­
ordnungen. Die Verletzung des per­
sönlichen Lebens- und Geheimbe­
reichs (§§ 201 ff. StGB), wie Vertrau- 
lichkeit des Wortes, Briefgeheimnis, 
Ausspähen von Daten, sind Straftatbe­
stände. Bestimmten Berufen, wie z. B. 
Ärzten, Geistlichen, Rechtsanwälten, 
aber auch Amtsträgern oder öffent­
lich bestellten Sachverständigen (§ 203 
StGB) ist es bei Strafe verboten, private 
oder Betriebsgeheimnisse weiterzuge­
ben. Im geschäftlichen Bereich kann 
die Weitergabe von Informationen 
einen Fall der Untreue (§ 266 StGB) 
darstellen.

Vertraulichkeit hat in unserer 
Rechtsordnung große Bedeutung. Die 
Privatsphäre verlangt nach geschütz­
ten Bereichen, ebenso wie das unter­
nehmerische Handeln: Forschung 
und Entwicklung sind schwerlich 
möglich, wenn jeder Schritt unter 
öffentlicher Beobachtung stattfindet; 
gleiches gilt für wirtschaftliches Pla­
nen und Verhandeln.

Andererseits wiederum gilt auch 
Verschwiegenheit nicht unbegrenzt. 
Es gibt Hinweispflichten, z. B. für den 
Mediator in § 4 MediationsG, wenn die 
Offenlegung aus vorrangigen Grün­
den der öffentlichen Ordnung (ordre 
public) geboten ist. Wer von einem 
Vorhaben oder Ausführung eines 
Angriffskrieges, Hoch- oder Landes­
verrat, Geldfälschung, Mord, einer 
Straftat gegen die persönliche Freiheit, 
Raub oder gemeingefährlichen Straf­
taten erfährt und dies der Behörde 
oder dem Bedrohten nicht rechtzeitig 

 » Verschwiegenheit 
gilt nicht  
unbegrenzt.

einandersetzungen des Staates ein­
schließlich seiner Beteiligungen, böte 
es sich an, die UNCITRAL-Transpa­
renz-Regeln auch für die Handels­
schiedsverfahren mit staatlicher Be­
teiligung zu vereinbaren. Ein 
Schiedsverfahren wie dasjenige zwi­
schen der Bundesrepublik Deutsch­
land und Toll Collect, das mittlerweile 
im zehnten Jahr geführt wird und von 
dem man nur gelegentlich einen Auf­
schrei wegen der Kosten hört – sie sol­
len mittlerweile für den Bund auf € 168 
Mio. gestiegen sein (Becker, 2016) – 
würde dann möglicherweise von der 
Öffentlichkeit stärker wahrgenommen, 
begleitet und hinterfragt werden.

2	 Genaueres dazu und zu den strafrechtlichen 
Ausnahmen s. den Beitrag Scneider in die­
sem Heft.
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anzeigt, wird bestraft (§ 138 StGB). 
Strafbar macht sich auch, wer bei 
gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe 
leistet – dazu gehört auch, dass er nie­
manden informiert, obwohl dies erfor­
derlich und ihm den Umständen nach 
zuzumuten, insbesondere ohne erheb­
liche eigene Gefahr und ohne Verlet­
zung anderer wichtiger Pflichten mög­
lich ist (§ 323c StGB). Polizeirechtlich 
sind Bürger verpflichtet, unverzüglich 
die zuständigen Behörden zu infor­
mieren, wenn eine Gefahr für Men­
schen, Tiere, Umwelt oder erhebliche 
Sachwerte besteht (z. B. Bremisches 
Hilfeleistungsgesetz vom 09. 01. 2009, 
§ 4). Zivilrechtlich bestehen zahlreiche, 
auch vorvertragliche Hinweispflichten 
von Vertragsparteien untereinander, 
bei deren Verletzung Schadenersatz­
ansprüche drohen (Hammacher, 2016). 
Steuerrechtlich sind die Gerichte und 
die Behörden von Bund, Ländern und 
kommunalen Trägern der öffentlichen 
Verwaltung verpflichtet, der Finanz­
behörde Tatsachen, die sie dienstlich 
erfahren und die den Verdacht einer 
Steuerstraftat begründen, mitzuteilen 
(§ 116 AO 1977).

Damit stehen sich zwei wesentliche 
Elemente unserer Rechtsordnung ge­
genüber: Vertraulichkeit und Trans­
parenz. Beides ist erforderlich, um 
Vertrauen zu ermöglichen, beides ist 
für das Gelingen demokratischer Ent­
scheidungsprozesse und das Funk­
tionieren des Miteinanders im Staat 
notwendig, beides dient der Konflikt­
prävention und -beseitigung. Beides 
sind hohe Güter, die ihren Stellenwert 
haben und sorgfältig austariert werden 
müssen. 

Dabei sollte man sich nicht der Illu­
sion hingeben, durch angeordnete 
Transparenz könne man die Demokra­
tie schützen oder die sie bedrohende 
Korruption ausrotten. Mit der bloßen 
Veröffentlichung von Prozessakten 

und Verwaltungsakten allein ist noch 
nicht viel erreicht, denn das ist nur die 
notwendige Voraussetzung zum Ver­
ständnis von Zusammenhängen. Es 
kann nicht jeder Fachtexte lesen, mög­
licherweise noch dazu in einer Fremd­
sprache, sie interpretieren und in 
ihren Kontext einordnen. Die wenigs­
ten, die CETA kritisiert haben, werden 
den Vertrag vollständig mit allen An­
lagen und in Bezug genommenen 
Regeln gelesen haben. Um sich inten­
siv einzuarbeiten, braucht man Zeit, 
die die wenigsten haben, es sei denn, 
sie sind beruflich mit dem jeweiligen 
Thema befasst. Selbst Parlamentarier 
können nicht jede Vorlage im Detail 
studieren, sondern müssen sich auf 
die Kollegen in den Arbeitsausschüs­
sen verlassen. So haben denn auch nur 
wenige Menschen in Europa das von 
der Europäischen Kommission im 
Internet bereitgestellte Material zu 
den geplanten Freihandelsabkommen 
wahrgenommen. Entscheidungsfin­
dungsprozesse werden durch Transpa­
renz nicht erklärt. Transparenz allein 
schafft kein Vertrauen und ersetzt es 
auch nicht. 

Allerdings genießen Richter, Schieds­
richter und Mediatoren einen Vertrau­
ensvorschuss; die Richter schon von 
Amts wegen, die Schiedsrichter auf­
grund ihrer Reputation und die Media­
toren aufgrund guter Erfahrungen, 
die sich herumsprechen. Alle müssen 
sich den Erhalt dieses Vertrauens 
immer wieder neu erarbeiten, ande­
renfalls schaden sie nicht nur den 
Streitparteien, sondern beschädigen 
das Ansehen der Justiz, den Rechts­
staat und natürlich sich selbst.

Fazit

Ein demokratischer Rechtsstaat ge­
lingt nur mit informierten und enga­
gierten Bürgern. Dazu ist transparen­
tes Handeln auf allen Ebenen er- 
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forderlich. Der Bürger erwartet heute 
auch von der Justiz einschließlich der 
Schiedsgerichtsbarkeit und anderer 
gesetzlich zur Konfliktbewältigung 
vorgesehenen Verfahren ein hohes 
Maß an Information und Transparenz 
in der Entscheidungsfindung. In 
Schiedsverfahren gilt dies insbeson­
dere, wo der Staat oder seine Betei­
ligungen Streitparteien sind. Ver­
fahrungsregeln, wie die UNCITRAL- 
Transparenz-Regeln, können hierzu 
einen wirksamen Beitrag leisten. 
Gleichzeitig müssen Richter, Schieds­
richter und Mediatoren zu jeder Zeit 
die berechtigten Bedürfnisse der Par­
teien nach Vertraulichkeit bewahren 
und schützen, denn auch Vertraulich­
keit hat einen hohen Stellenwert in 
einer demokratischen Rechtsordnung. 
Beides gilt es stets behutsam gegenei­
nander abzuwägen – eine sich in 
jedem Einzelfall immer wieder neu 
stellende Herausforderung! 

Transparency and arbitration

Abstract    The heated discussions about 
the investor-state dispute settlement in 
the planned free trade agreements 
CETA and TTIP did not consider the un­

derlying UNCITRAL Rules on Transpa­
rency. The author is dealing with those 
rules by pointing out the influence of 
transparency on legal proceedings as 
well as on the process of decision mak­
ing in democracy. He contrasts them 
with the principle of confidentiality es­
sential in mediation and arbitration 
between private parties. Both princip­
les are of substantial importance and 
need to be carefully balanced. 

Keywords  CETA, TTIP, UNCITRAL, 
transparency, arbitration, mediation, 
investor state dispute, confidentiality
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